
A Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß BauGB und BauNVO 
  
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
  
 WA-Gebiete (§ 4 BauNVO) 
  

Von den gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden 
ausgeschlossen: 
 
Nr. 3, Anlagen für Verwaltungen, 
Nr. 4, Gartenbaubetriebe, 
Nr. 5, Tankstellen 
 
 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
2.1 
 

 
Innerhalb der ausgewiesenen Bauflächen sind nur Häuser mit maximal zwei Woh-
nungen zulässig. 
 

2.2 Falls die Baufenstergröße dies erlaubt, sind auch Doppelhäuser zulässig. 
 

2.3 Höhe der baulichen Anlagen 
 
Die Hauptbaukörper im Plangebiet dürfen eine Traufhöhe von 4,75 m nicht über-
schreiten. Als Traufhöhe ist dabei die Schnittlinie der Außenflächen von Außenwand 
und Dach im Sinne von § 6 Abs. 4 BauONW zu verstehen. 
 
Bezugspunkt für die Ermittlung der Traufhöhe ist die mittlere Höhe der Oberkante 
der Verkehrsflächen an die das Grundstück grenzt. Maßgebend ist die ausgebaute, 
ansonsten die geplante Straßenhöhe. 
 

2.4 Nebenanlagen 
 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO (wie Gartenhäuser, Gewächs-
häuser u.ä., Swimmingpools ohne Überdachung) können als Ausnahme auch au-
ßerhalb der Baugrenzen zugelassen werden. Gartenhäuser, Gewächshäuser u.ä. 
dürfen ein Volumen von 50 m³ nicht überschreiten. 
 

 
3. Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 
  
3.1 
 
 
 
 
 
3.2 

Für das Erdgeschoss ist eine maximale Fußbodenhöhe von 0,50 m zulässig. Als 
Fußbodenhöhe ist die Oberkante des fertiggestellten Fußbodens anzusehen. Be-
zugspunkt für die Festlegung der Fußbodenhöhe ist die mittlere Höhe der Oberkan-
te der Verkehrsfläche, an die das Grundstück grenzt. Maßgebend ist die ausgebau-
te, ansonsten die geplante Straßenhöhe. 
 
Abgrabungen sind nicht zulässig. 
 
 

4. Garagen und Stellplätze (§ 12 BauNVO) 
  
4.1 
 
 
 
 
4.2 

Im Allgemeinen Wohngebiet und im Dorfgebiet sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche Garagen oder Stellplätze, gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO, bis zu 
einer Anzahl von maximal zwei je Baugrundstück zulässig. Davon unberührt ist ihre 
allgemeine Zulässigkeit innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche. 
 
Vor geschlossenen Garagen (zwischen Garage und öffentlichem Straßenraum) ist 
im Bereich der Zufahrt eine mindestens 5,00 m tiefe Stellplatzfläche vorzusehen. 
 
 

5. Grünflächen, Bepflanzungen 
  
5.1 
 
5.2 
 
 
 
5.3 
 
 
 
5.4 

Die Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten. 
 
Für Hecken, die als Einfriedungen genutzt werden, sind standortheimische Gehölze 
gemäss der beigefügten Pflanzenliste zu verwenden. Die Gehölze sind zu pflegen 
und dauerhaft zu erhalten. 
 
Für die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen müssen zusätzliche Flächen he-
rangezogen werden. Der Ausgleich des Eingriffes erfolgt über ein Ökokonto, auf 
Flächen der Gemeinde Waldfeucht, außerhalb des Plangebietes. 
 
Die auf der Fläche p1 vorhandene Buchenhecke ist dauerhaft zu erhalten. 

 
6. Wasserbeseitigung 
 
6.1 

 
Das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser ist bei Neubauten, 
nach § 51a LWG, noch auf den Grundstücken in geeigneten Versickerungsanlagen 
zu versickern oder zu verrieseln. 
 
Gemäß dem Geohydrologisches Gutachten vom 26.4.2004 sind die wasserrechtli-
chen und geohydrologischen Voraussetzungen gemäß § 51 a LWG geprüft wor-
den. Demnach ist die Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser über ein 
Mulden-Rigolensystem möglich und wasserrechtlich zulässig. 
 
Somit ist das anfallende unbelastete Niederschlagswasser über ein Mulden-
Rigolensystem oder ein Rohr-Rigolensystem zu versickern. Zur langfristigen Sicher-
stellung der Funktionsfähigkeit müssen die Rigolen mindestens 0,50 m in die durch-
lässigen Sande und Kiese einbinden. Die Sande und Kiese beginnen an den Bohr-
punkten in einer Tiefe zwischen 0,70 m und 2,50 m unter Gelände. Damit ergibt 
sich eine baugrundbedingte Rigolentiefe zwischen 1,20 m und 3,00 m (im Mittel 
2,00 m). 
 

6.2 
 
 
 
 
 
6.3 

Das Oberflächenwasser auf den kleinen Straßenstichen wird in offenen Rinnen auf 
die K5 geführt und dort in den Mischwasserkanal geleitet. Obwohl das Oberflä-
chenwasser auf den Straßenstichen (Wohnwege) als unbelastet gilt, kann es nicht 
auf den privaten Grundstücksflächen geführt und dort versickert werden, da es sich 
um öffentliche Straßen handelt. 
 
Das anfallende Schmutzwasser muss in die örtliche Mischwasserkanalisation einge-
leitet werden. 
 

 

B GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN GEMÄß § 86 BAUONW 
  
1. Äußere Gestaltung der Hauptgebäude 
 
 
 
1.1 
 
 
 
 
1.2 
 
1.3 
 
 
1.4 
 
 
 
1.5 
 
1.6 
 
 
1.7 
 
 
1.8 
 
 
 
1.9 
 
 
1.10 

 
Dächer 
 
In den Baugebieten WA 1 bis 5 sind für die Hauptbaukörper ausschließlich sym-
metrische Satteldächer zulässig. Flachdächer sind im Plangebiet nicht zulässig. Die 
Dachneigung muss zwischen 30° und 45° liegen, Nebengebäude und Garagen 
dürfen auch Pultdächer von 15° bis 30° Neigung erhalten. 
 
Für untergeordnete Baukörper sind auch Pultdächer zulässig. 
 
Die Dächer der Hauptbaukörper sind entsprechend der im Bebauungsplan einge-
tragenen jeweiligen Hauptfirstrichtung auszurichten. 
 
Die Dachflächen sind bei einer Dachneigung ab 22° mit Tondachziegeln oder Be-
tondachsteinen in den Farbtönen Naturrot, Anthrazit, Dunkelgrau, Braun oder Rot 
einzudecken. 
 
Hochglänzende Dacheindeckungen sind nicht zulässig. 
 
Großflächige Metalleindeckungen bzw. Eindeckungen aus Asbestzement oder 
Kunststoff sind nicht zulässig. 
 
Nichtglänzende Metalleindeckungen sind nur bei Garagen und Nebengebäuden 
unter 22° Dachneigung zulässig. 
 
Die Dächer von Doppelhäusern sind hinsichtlich Traufhöhe, Firsthöhe, Dachnei-
gung und Dacheindeckung (Material und Farbe) einheitlich auszubilden. Giebel-
ständige Doppelhäuser sind nicht zulässig. 
 
Der Dachüberstand darf, einschließlich der Dachrinne, an der Traufseite maximal 
0,50 m, am Ortgang maximal 0,30 m betragen. 
 
Einrichtungen der Solartechnik sind zulässig. Extensivdächer und sonstige begrünte 
Dächer sind als Ausnahme zulässig. 
 

 
 
 
1.11 
 
 
1.12 
 
 
1.13 
 
 
 
1.14 

Gauben 
 
Im Plangebiet sind nur Schleppdachgauben, Flachdachgauben und Satteldachgau-
ben mit senkrechten seitlichen Wandabschlüssen zulässig. 
 
Die Gesamtbreite aller Dachgauben einer Dachseite darf maximal 50 % der 
Trauflänge des jeweiligen Baukörpers betragen. 
 
Keine Einzelgaube darf breiter als 2,00 m sein, zwischen den Gauben muss ein 
seitlicher Abstand von mindestens 1,00 m liegen. Von den Giebelwänden müssen 
die Gauben einen Abstand von mindestens 1,50 m einhalten. 
 
Dachaufbauten, die aus der Fassade entwickelt sind (Zwerchgiebel oder Flach-
dachgaube), dürfen eine Breite von bis zu 3,50 m haben. 
 

 
 
1.15 
 
 
 
 
1.16 
 
 
1.17 

Fassadenmaterialien 
 
Als Fassadematerialien für die Hauptbaukörper sind nur Ziegelsteine, Klinker und 
Verputz in den Farbtönen Gelb bis Rot zulässig. Dies gilt auch für Garagen und 
vergleichbare Anbauten. Für untergeordnete Bauteile (z.B. Gauben) sind auch Ver-
schalungen aus Holz oder Metall zulässig. 
 
Die Oberflächen der Außenwände sind bei zusammengehörenden Doppelhaushälf-
ten einheitlich in Material und Farbgebung auszubilden. 
 
Grundsätzlich ist bei einer Doppelhausbebauung die Grenzfassade zum Nachbarn 
im Material des Hauptbaukörpers zu errichten, wenn nicht sichergestellt ist, dass an 
die Grenzwand kurzfristig angebaut wird. Werden nur Teile der Grenzwand ange-
baut, sind die verbleibenden Wandteile im Material des Hauptbaukörpers zu ges-
talten. 
 
 

2. Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 

 
Garagen müssen in ihrem äußeren Erscheinungsbild dem Material des zugehörigen 
Hauptgebäudes entsprechen. 
 
Die Dächer von Garagen und Nebenanlagen sind als Satteldach mit 30° bis 45° 
Dachneigung, als Pultdach mit einer Dachneigung von 15° bis 30° auszubilden. 
Carports dürfen auch Flachdächer erhalten. 
 
Für die Dächer von Garagen und Nebenanlagen sind auch Einrichtungen der So-
lartechnik zulässig. 
 

 
3. Werbeanlagen 
  

Werbeanlagen sind im Gebiet des Bebauungsplanes nicht zulässig. 
 
 

4. Einfriedungen 
 
4.1 
 
 
 
4.2 
 
 
 
4.3 
 

 
Als Abgrenzung der Grundstücke zur öffentlichen Verkehrsfläche sind nur Hecken 
bis zu einer Höhe von maximal 0,8 m, gemäß der beigelegten Pflanzenliste zulässig 
(s. Pflanzenliste, Teil D). 
 
Als Abgrenzung der Grundstücke zum Nachbarn sowie zur Grenze des Bebauungs-
plangebietes sind nur Hecken bis zu einer Höhe von maximal 1,80 m, gemäß der 
beigelegten Pflanzenliste zulässig (s. Pflanzenliste, Teil D). 
 
Maschendrahtzäune sind nur in Verbindung mit einer Hecke zulässig. 
 

 

C HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
  
1. Bodendenkmäler 
  

Im Plangebiet befindet sich das Bodendenkmal HS 77 - mittelalterliche Stadtbefes-
tigung. Die Abgrenzung ist in der graphischen Darstellung des Bebauungsplanes 
nachrichtlich eingetragen. Nach § 11 DSchG NW „Schutz der Bodendenkmäler“ 
haben die Gemeinden die Sicherung der Bodendenkmäler bei der Bauleitplanung 
zu gewährleisten. Der Bebauungsplan sieht keine Nutzungsänderung der betroffe-
nen Fläche vor und fixiert den Ist-Zustand (als Landschaftsschutzgebiet, Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung bzw. Verkehrsfläche). Eine bauliche Nutzung 
dieser Fläche oder die Heranziehung für Kompensationsmaßnahmen ist nicht zuläs-
sig. Von einer nachteiligen Beeinflussung des Bodendenkmals durch die Planungs-
maßnahme ist somit nicht auszugehen. 
 
Für den baulich genutzten Bereich des Bebauungsplanes gilt: 
 
Bei Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde Wald-
feucht als untere Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für Bodendenkmal-
pflege gem. §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen zu informie-
ren. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. 
 
 

2. Grundwasserstand 
  

Der Grundwasserstand liegt, laut dem Geohydrologischen Gutachten vom 
26.4.2004, im Plangebiet bei rd. 45,00 m ü. NN (Grundwasserflurabstand rd. 
5,00 m). 
 
Eine Grundwasserabsenkung bzw. -ableitung oder ein zeitweiliges Abpumpen darf 
nicht ohne Zustimmung der unteren Wasserwirtschaftsbehörde erfolgen, eine 
schädliche Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit ist nicht zulässig. 
 
 

 
3. Bodenstruktur 
  

Die Bodenkarte des Landes Nordrhein-Westfalen, Blatt L5000, weist für einen Teil 
des Plangebietes humose Bodenmaterialien auf. 
 
Humose Böden sind empfindlich gegen Bodendruck und im Allgemeinen kaum 
tragfähig. Erfahrungsgemäß wechseln die Bodenschichten auf kurze Distanz in ihrer 
Verbreitung und Mächtigkeit, so dass selbst bei einer gleichmäßigen Belastung die-
se Böden mit unterschiedlichen Setzungen reagieren können. Auf der im Bebau-
ungsplan gekennzeichneten Fläche sind bei der Bebauung ggf. besondere bauliche 
Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich. 
 
Hier sind die Bauvorschriften der DIN 1054 „Zulässige Belastung des Baugrundes“ 
und der DIN 18 196 „Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische 
Zwecke“ sowie die Bestimmung der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 
zu beachten. 
 
 

4. Bodenbehandlung 
  

Der belebte Oberboden ist vor Beginn der Baumaßnahmen unter Einhaltung der 
DIN 18915 sicherzustellen und für die Anlage der späteren Vegetationsflächen 
wiederzuverwenden. Baubedingte Verdichtungen sind nach Beendigung der Bau-
phase zu beseitigen. 
 
 

5. Immissionsschutz 
  

Der Nachweis für den Schallimmissionsschutz gemäss DIN 4109 (Schallschutz im 
Hochbau) ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren vorzulegen. 
 
 

6. Emissionsvorbelastung 
  

Die Emissionsbelastung durch eine landwirtschaftlich genutzte Halle im Plangebiet 
(Flurstück 510), bzw. durch die nördlich und südwestlich des Plangebietes liegen-
den begrenzten Pferdehaltungen wurden durch Gutachten des TÜV-Industrie-
Service geprüft.  
 
Die Emissionsbelastung aus der Tierhaltung hat sich als vernachlässigbar herausge-
stellt oder ist bereits eingestellt worden. Die Emissionen aus der landwirtschaftlichen 
Nutzung einer Halle im Plangebiet werden bei Rechtskraft dieser 1. Änderung des 
Bebauungsplanes eingestellt sein. 
 

 

M. 1: 1.000

BEREICH DER 1. ÄNDERUNG

Verfahrensvermerke
1.  Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Waldfeucht hat in der Sitzung am 20.05.2010  gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Mittelbereich Mühlenweid“ 
beschlossen.

Der Beschluss wurde am 26.11.2010 im Amtsblatt Nr.9/2010 der Gemeinde Waldfeucht
bekannt gemacht.

Waldfeucht, den

(Bürgermeister)

2.  Öffentliche Auslegung + Beteiligung der Behörden 
 und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Der Rat der Gemeinde Waldfeucht hat in der Sitzung am 25.11.2010 den Entwurf der 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Mittelbereich Mühlenweid“ sowie die Begründung 
gebilligt und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 26.11.2010 im Amtsblatt Nr.9/2010 der 
Gemeinde Waldfeucht bekannt gemacht. 
Es wurde darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgege-
ben werden können.

Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Mittelbereich Mühlenweid“ sowie 
die Begründung haben gemäß § 3 Abs. 2 
in der Zeit vom 08.12.2010 bis einschließlich 08.01.2011 öffentlich ausgelegen. 
Gemäß § 13 Abs. 3 wurde darauf hingewiesen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen 
wird.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 26.11.2010 über die Offenlage informiert.

Waldfeucht, den

(Bürgermeister)

3. Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Waldfeucht hat nach Prüfung der fristgerecht vorgebrachten Stellung-
nahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Sitzung am

die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Mittelbereich Mühlenweid“ sowie die Begrün-
dung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Waldfeucht, den

(Bürgermeister)

4.  Inkrafttreten

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ist die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Mittelbereich 
Mühlenweid“ einschließlich der Begründung sowie mit dem Hinweis, wo der Bebauungsplan 
eingesehen werden kann, am

ortsüblich bekannt gemacht worden.

Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan inkraftgetreten.

5.  Plangrundlage

Die Plangrundlage entspricht den Anforderungen des §1 der Planzeichenverordnung.

Waldfeucht, den

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB)
In der Neufassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBI I S. 2141), berichtigt am 
16.01.1998 (BGBI I S. 137), zuletzt geändert durch Art. 1 EAG Bau vom 24.06.2004 (BGBI I S. 1359)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung – BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI II S. 
132), zuletzt geändert durch Art. 3 Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 
22.04.1993 (BGBI I S. 466)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI I 1991 S. 58)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landesbauordnung – BauO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV 
NRW S. 256 / SGV NRW), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22.07.2003 (GV NRW S. 434)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 12.03.1987 (BGBI I 
S. 889), geändert am 12.02.1990 (BGBI I S. 205), 22.04.1993 (BGBI I S. 466), 06.08.1993 (BGBI I S. 
1458), 27.05.1997 (BGBI II S. 1054), 18.08.1997 (BGBI I S. 2081), 30.04.1998 (BGBI I S. 823) und 
am 26.08.1998 (BGBI I S.2481)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW)
i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 / SGV NW S. 2023), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.03.2000 (GV NW S.245)

Entwurfsplanung

Gemeinde Waldfeucht
Gemarkung Waldfeucht, Flur 3

Bebauungsplan Nr. 45
„Mittelbereich Mühlenweid“

- 2. vereinfachte Änderung -
Stand: 14. Januar 2011

2. VEREINFACHTE ÄNDERUNG
21. OKTOBER 2010

BEREICH DER 2. ÄNDERUNG

A Planungsrechtliche Festsetzungen 
 gemäß BauGB und BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

 WA-Gebiete (§ 4 BauNVO)

 Von den gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden
 ausgeschlossen:

 Nr. 3, Anlagen für Verwaltungen,
 Nr. 4, Gartenbaubetriebe,
 Nr. 5, Tankstellen

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Innerhalb der ausgewiesenen Bauflächen sind nur Häuser mit maximal zwei 
 Wohnungen zulässig.

2.2 Falls die Baufenstergröße dies erlaubt, sind auch Doppelhäuser zulässig.

2.3 Höhe der baulichen Anlagen

 Die Hauptbaukörper im Plangebiet dürfen eine Traufhöhe von 4,75 m nicht 
 überschreiten.
 Als Traufhöhe ist dabei die Schnittlinie der Außenflächen von Außenwand und  
 Dach im Sinne von § 6 Abs. 4 BauONW zu verstehen.
 Bezugspunkt für die Ermittlung der Traufhöhe ist die mittlere Höhe der Oberkante  
 der Verkehrsflächen an die das Grundstück grenzt. Maßgebend ist die ausgebaute,  
 ansonsten die geplante Straßenhöhe.

2.4 Nebenanlagen

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO (wie Gartenhäuser, Gewächs-
häuser u. ä., Swimmingpools ohne Überdachung) können als Ausnahme auch 
außerhalb der Baugrenzen zugelassen werden. Gartenhäuser, Gewächshäuser u. ä. 
dürfen ein Volumen von 50 m³ nicht überschreiten.

3. Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

3.1 Für das Erdgeschoss ist eine maximale Fußbodenhöhe von 0,50 m zulässig. Als  
 Fußbodenhöhe ist die Oberkante des fertiggestellten Fußbodens anzusehen.  
 Bezugspunkt für die Festlegung der Fußbodenhöhe ist die mittlere Höhe der  
 Oberkante der Verkehrsfläche, an die das Grundstück grenzt. Maßgebend ist die  
 ausgebaute, ansonsten die geplante Straßenhöhe.

3.2  Abgrabungen sind nicht zulässig.

4. Garagen und Stellplätze (§ 12 BauNVO)

4.1  Im Allgemeinen Wohngebiet und im Dorfgebiet sind außerhalb der überbaubaren  
 Grundstücksfläche Garagen oder Stellplätze, gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO, bis zu
 einer Anzahl von maximal zwei je Baugrundstück zulässig. Davon unberührt ist ihre
 allgemeine Zulässigkeit innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche.

4.2  Vor geschlossenen Garagen (zwischen Garage und öffentlichem Straßenraum) ist  
 im Bereich der Zufahrt eine mindestens 5,00 m tiefe Stellplatzfläche vorzusehen.

5. Grünflächen, Bepflanzungen

5.1  Die Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten.

5.2  Für Hecken, die als Einfriedungen genutzt werden, sind standortheimische Gehölze  
 gemäß der beigefügten Pflanzenliste zu verwenden. Die Gehölze sind zu pflegen  
 und dauerhaft zu erhalten.

5.3  Für die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen müssen zusätzliche Flächen  
 herangezogen werden. Der Ausgleich des Eingriffes erfolgt über ein Ökokonto, auf  
 Flächen der Gemeinde Waldfeucht, außerhalb des Plangebietes.

5.4  Die auf der Fläche p1 vorhandene Buchenhecke ist dauerhaft zu erhalten.

6. Wasserbeseitigung

6.1.1  Das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser ist bei Neubauten, nach  
 § 51a LWG, noch auf den Grundstücken in geeigneten Versickerungsanlagen zu  
 versickern oder zu verrieseln.

Gemäß dem Geohydrologisches Gutachten vom 26.4.2004 sind die wasserrecht-
lichen und geohydrologischen Voraussetzungen gemäß § 51 a LWG geprüft 
worden. Demnach ist die Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser 
über ein Mulden-Rigolensystem möglich und wasserrechtlich zulässig. Somit ist 
das anfallende unbelastete Niederschlagswasser über ein Mulden-Rigolensystem 
oder ein Rohr-Rigolensystem zu versickern. Zur langfristigen Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit müssen die Rigolen mindestens 0,50 m in die durchlässigen 
Sande und Kiese einbinden. Die Sande und Kiese beginnen an den Bohrpunkten 
in einer Tiefe zwischen 0,70 m und 2,50 m unter Gelände. Damit ergibt sich eine 
baugrundbedingte Rigolentiefe zwischen 1,20 m und 3,00 m (im Mittel 2,00 m).

6.1.2 Die Regenwassereinleitung von privaten Grundstücken, welche an die Wallanlage  
 grenzen, in den Wallgraben ist ausnahmsweise zulässig, wenn entsprechende 

gemeindliche Flächen im Wallgraben für die Aufnahme des Regenwassers vorhan-
den sind, sowie bei Privatflächen die Zustimmung der Eigentümer in Form einer 
Grunddienstbarkeit vorliegt (Ausnahme Einleitung auf eigene Privatflächen) und 
die übrige Nutzung des Wallgrabens (Kinderspielplatz etc.) nicht beeinträchtigt 
wird. Vor dieser Maßnahme ist der Gemeinde gegenüber per Gutachten nachzu-
weisen, dass der Boden in der Lage ist, das Regenwasser angemessen versickern 
zu lassen.

6.2  Das Oberflächenwasser auf den kleinen Straßenstichen wird in offenen Rinnen auf 
die K5 geführt und dort in den Mischwasserkanal geleitet. Obwohl das Oberflä-
chenwasser auf den Straßenstichen (Wohnwege) als unbelastet gilt, kann es nicht 
auf den privaten Grundstücksflächen geführt und dort versickert werden, da es 
sich um öffentliche Straßen handelt.

6.3  Das anfallende Schmutzwasser muss in die örtliche Mischwasserkanalisation  
 eingeleitet werden.

B   Gestalterische Festsetzungen 
 gemäß § 86 BauO NW

1. Äußere Gestaltung der Hauptgebäude

 Dächer

1.1  In den Baugebieten WA 1 bis 5 sind für die Hauptbaukörper ausschließlich 
symmetrische Satteldächer zulässig. Flachdächer sind im Plangebiet nicht zulässig. 
Die Dachneigung muss zwischen 30° und 45° liegen, Nebengebäude und Garagen 
dürfen auch Pultdächer von 15° bis 30° Neigung erhalten.

1.2  Für untergeordnete Baukörper sind auch Pultdächer zulässig.

1.3  Die Dächer der Hauptbaukörper sind entsprechend der im Bebauungsplan
 eingetragenen jeweiligen Hauptfirstrichtung auszurichten.

1.4  Die Dachflächen sind bei einer Dachneigung ab 22° mit Tondachziegeln oder  
 Betondachsteinen in den Farbtönen Naturrot, Anthrazit, Dunkelgrau, Braun oder  
 Rot einzudecken.

1.5  Hochglänzende Dacheindeckungen sind nicht zulässig.

1.6  Großflächige Metalleindeckungen bzw. Eindeckungen aus Asbestzement oder  
 Kunststoff sind nicht zulässig.

1.7  Nichtglänzende Metalleindeckungen sind nur bei Garagen und Nebengebäuden  
 unter 22° Dachneigung zulässig.

1.8  Die Dächer von Doppelhäusern sind hinsichtlich Traufhöhe, Firsthöhe, Dachnei-
gung und Dacheindeckung (Material und Farbe) einheitlich auszubilden. Giebel-
ständige Doppelhäuser sind nicht zulässig.

1.9  Der Dachüberstand darf, einschließlich der Dachrinne, an der Traufseite maximal  
 0,50 m, am Ortgang maximal 0,30 m betragen.

1.10  Einrichtungen der Solartechnik sind zulässig.

 Gauben

1.11  Im Plangebiet sind nur Schleppdachgauben, Flachdachgauben und Satteldach-
gauben mit senkrechten seitlichen Wandabschlüssen zulässig.

1.12  Die Gesamtbreite aller Dachgauben einer Dachseite darf maximal 50 % der Trauf-
länge des jeweiligen Baukörpers betragen.

1.13  Keine Einzelgaube darf breiter als 2,00 m sein, zwischen den Gauben muss ein 
seitlicher Abstand von mindestens 1,00 m liegen. Von den Giebelwänden müssen 
die Gauben einen Abstand von mindestens 1,50 m einhalten.

1.14  Dachaufbauten, die aus der Fassade entwickelt sind (Zwerchgiebel oder Flachdach-
gaube), dürfen eine Breite von bis zu 3,50 m haben.

 Fassadenmaterialien

1.15  Als Fassadematerialien für die Hauptbaukörper sind nur Ziegelsteine, Klinker und 
Verputz in den Farbtönen Gelb bis Rot zulässig. Dies gilt auch für Garagen und 
vergleichbare Anbauten. Für untergeordnete Bauteile (z.B. Gauben) sind auch 
Verschalungen aus Holz oder Metall zulässig.

1.16  Die Oberflächen der Außenwände sind bei zusammengehörenden Doppelhaus-
hälften einheitlich in Material und Farbgebung auszubilden.

1.17 Grundsätzlich ist bei einer Doppelhausbebauung die Grenzfassade zum Nachbarn 
im Material des Hauptbaukörpers zu errichten, wenn nicht sichergestellt ist, dass 
an die Grenzwand kurzfristig angebaut wird. Werden nur Teile der Grenzwand 
angebaut, sind die verbleibenden Wandteile im Material des Hauptbaukörpers zu 
gestalten.

2. Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen

2.1  Garagen müssen in ihrem äußeren Erscheinungsbild dem Material des zugehöri-
gen Hauptgebäudes entsprechen.

2.2  Die Dächer von Garagen und Nebenanlagen sind als Satteldach mit 30° bis 45° 
Dachneigung, als Pultdach mit einer Dachneigung von 15° bis 30° auszubilden. 
Carports dürfen auch Flachdächer erhalten.

2.3  Für die Dächer von Garagen und Nebenanlagen sind auch Einrichtungen der 
Solartechnik zulässig.

3. Werbeanlagen

 Werbeanlagen sind im Gebiet des Bebauungsplanes nicht zulässig.

4. Einfriedungen

4.1  Als Abgrenzung der Grundstücke zur öffentlichen Verkehrsfläche sind nur Hecken 
bis zu einer Höhe von maximal 0,8 m, gemäß der beigelegten Pflanzenliste zulässig 
(s. Pflanzenliste, Teil D).

4.2  Als Abgrenzung der Grundstücke zum Nachbarn sowie zur Grenze des Bebau-
ungsplangebietes sind nur Hecken bis zu einer Höhe von maximal 1,80 m, gemäß 
derbeigelegten Pflanzenliste zulässig (s. Pflanzenliste, Teil D).

4.3  Maschendrahtzäune sind nur in Verbindung mit einer Hecke zulässig.
 

C  Hinweise und Nachrichtliche Übernahmen

1. Bodendenkmäler

Das Plangebiet grenzt an das Bodendenkmal HS 77 – historische Stadtbefestigung. 
Dieses Bodendenkmal liegt innerhalb des Geltungsbereiches des rechtskräftigen 
Bebauungsplans Nr. 52 „Wall“.

Von einer nachteiligen Beeinflussung des Bodendenkmals durch Vorhaben, welche 
durch den Bebauungsplan Nr. 45 „Mittelbereich Mühlenweid“ vorbereitet oder 
begründet werden, ist somit nicht auszugehen.
Für den baulich genutzten Bereich des Bebauungsplanes gilt:
Bei Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde 
Waldfeucht als untere Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für Boden-
denkmalpflege gem. §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen zu 
informieren.
Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten.

2. Grundwasserstand

Der maximale gemessene Grundwasserstand liegt im Plangebiet flurnah bei rd. 
47,00 m ü. NN.

Eine Grundwasserabsenkung bzw. -ableitung oder ein zeitweiliges Abpumpen 
darf nicht ohne Zustimmung der unteren Wasserwirtschaftsbehörde erfolgen, eine 
schädliche Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit ist nicht zulässig.

Das Plangebiet ist von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlebergbaus 
bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Eine Zunahme der Beeinflussung 
der Grundwasserstände im Plangebiet ist nicht auszuschließen. Nach Beendigung 
der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ist ein Wiederanstieg des Grundwas-
serspiegels zu erwarten.
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkungen als auch bei einem späteren 
Grundwasseranstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich.

3. Bodenstruktur

Die Bodenkarte des Landes Nordrhein-Westfalen, Blatt L5000, weist für einen Teil 
des Plangebietes humose Bodenmaterialien auf.
Humose Böden sind empfindlich gegen Bodendruck und im Allgemeinen kaum 
tragfähig. Erfahrungsgemäß wechseln die Bodenschichten auf kurze Distanz in 
ihrer Verbreitung und Mächtigkeit, so dass selbst bei einer gleichmäßigen Belas-
tung diese Böden mit unterschiedlichen Setzungen reagieren können. Auf der im 
Bebauungsplan gekennzeichneten Fläche sind bei der Bebauung ggf. besondere 
bauliche Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich.
Hier sind die Bauvorschriften der DIN 1054 „Zulässige Belastung des Baugrundes“ 
und der DIN 18 196 „Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische 
Zwecke“ sowie die Bestimmung der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 
zu beachten.

4. Bodenbehandlung

Der belebte Oberboden ist vor Beginn der Baumaßnahmen unter Einhaltung der 
DIN 18915 sicherzustellen und für die Anlage der späteren Vegetationsflächen 
wiederzuverwenden. Baubedingte Verdichtungen sind nach Beendigung der 
Bauphase zu beseitigen.

5. Immissionsschutz

Der Nachweis für den Schallimmissionsschutz gemäß DIN 4109 (Schallschutz im
Hochbau) ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens vorzulegen.

D  Pflanzenliste

Die Pflanzenliste ist als Anlage den Festsetzungen des Bebauungsplanes beigefügt. 
Sie ist Bestandteil des Bebauungsplanes und ist den zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen zugeordnet.

 Pflanzenliste

Heckenpflanzen
(Sträucher 2 x verpflanzt, Höhe: 60-150 cm)

Hainbuche Carpinus betulus
Feldahorn Acer campestre
Weissdorn Crataegus monogyna
Liguster Ligustrum vulgare

Textliche Festsetzungen Lage des PlangebietesFestsetzungen

1. 

2. 

1. 

2. 

2. 

1. 

2. 

Geltungsbereich Neu

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)

Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

Offene Bauweise (§ 22 BauNVO)

Firstrichtung des Hauptbaukörpers

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Fuß-und Radweg (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Geh- und Fahrrecht über öffentliche Grünfläche zuguns-
ten der Anlieger (Zufahrt), verschieblich

Grünflächen/ Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grünfläche, privat

Verkehrsgrün, öffentlich

Umgrenzung von Schutzgebieten i. S. d. Naturschutz-
rechts (Landschaftsschutzgebiet)

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des Bereiches der 1. Änderung im vereinfachten 
Verfahren (§ 13 BauGB)
Grenze des Bereiches der 2. Änderung im vereinfachten 
Verfahren (§ 13 BauGB), der Bereich wird aus dem Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans heraus genommen.

Parzellierungsvorschlag, unverbindlich

Bodendenkmal HS 77 – mittelalterliche Stadtbefestigung 
(nachrichtliche Eintragung)

Umgrenzung von Flächen, deren Bebauung besondere 
bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen 
od. besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen 
Naturgewalten erforderlich sind. (Humoses Bodenmateri-
al nach der Bodenkarte des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Blatt L5000, nachrichtliche Eintragung)

Zeichenerklärung Katastergrundlage

Flurstücksgrenze

Messpunkt

Flurstücknummer, Bestand

Höhenmesspunkt

Baukörper, Bestand

Nebenbaukörper / Wirtschaftsgebäude, Bestand

Überdachung

Vorhandener Baum

Aufschüttung (Wall)

Vorhandener Zaun


